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teramit, Kunftftein, ßementroaren, Seton unb @ifen=
beton, Heizanlagen, SeleudpungSanlagen ufro. ; ferner
24 Unterabteilungen.

Abteilung IV : Mafcfjlnen, SBerfjeuge unb Geräte im
töaufac^. 5 ©ruppen mit 2 Unterabteilungen.

Abteilung V: ©runbfiüdSoertehr, AuSlunftS» unb
SerpherungSroefen, Suchhaltung ufm. 5 ©ruppen.

Abteilung VI: Sau=Hpgiene für SBopiungen, Gabrilen
unb Straffen; Arbeiterfcljuh, Arbeiterroohlfahrt, Reiter--
fdjut;. 6 ©ruppen.

Abteilung VII: Surn», ©ptel» unb ©portroefen.
Abteilung VIII: Saufioff*Prüfung, gadfliche Sor»

führungen.

©in roertooßeS AuSfteflungS» unb ©tubienobjeît für
fid) roirb bie auf bauernben Seftanb berechnete ^lein
IjauSfiebelung Seipzig—Marienbrunn barfteßen, bie
als ©artenftabt mit 85 mtffioen bewohnten Käufern
Zirfa 400 m oom AusfteflungSgelänbe erridjtet roirb.
Siefe Einlage foil in gefunbljeitficher, fojialer, roirtfcï)aft=
lidfer, tedtjnifd^er unb äftf)etifd)er Sezielfung muftergültig
fein.

QebeS Mittet, baS Kunft unb £<d)nil pr lebenbigen
Belehrung im ©inne pc^fter VXnfc^aulidfc)feit bieten, roirb
Zur Anroenbung gebraut roerben. Sor allem roirb auch
ber Cinematograph in Anfprud) genommen roerben, ber
in einer eigenen Halle ben SBerbegang inbuftrieller @r=

Zeugniffe, bie ©ntroidlung beS SerfehrS, frembe Sänber
unb bauten in lebenbigen Silbern zeigen roirb. Sie
^Beteiligung ber Qnbufirie oetfpridjt einen auprorbent»
liehen Umfang anpnehmen. Sie ©tabt Seipjig roirb in
einem eigenen fßaoillon bie ©ntroidlung beS ftäbtifetjen
SauroefenS pr Sarfteflung bringen, ber fä<hfifct)e Staat
geht ebenfalls mit bem ©ebanten um, in einem eigenen
fßalaft baS ftaatliche Sauroefen oorpführen. Mit ben
auslänbifdjen ©taaten finb Sertjanblungen angefnüpft,
bie eine umfangreiche Seteiligung an ber AuSfteßung
erroarten laffen.

SaS ©elänbe für biefeS Ötiefenunternehmen
mit runb 400,000 m'Sobenfladje übertrifft foroohl
bie SreSbener Çpgiene=2lu§ftellung, roie bie Srüffeler
2Belt=AuSftellung. $n ber Adffe ber gropn Sepräfen»
tationëftraffe ber AuSfteßung, bie fiel) als Verlängerung
ber oon ber ©tabt Seipjig anplegenben fßrachtftrafje
„©trap beS 18. Oftober" auf baS Senfmal î)lngieï)t,
roirb eine prächtige Srüde über ben Sahnetnfdfjnitt ber
Seipzig—Hofer SerbinbungSbal)n erbaut, bie für bie
Sauer befielen bleibt. Sen Unterbau biefer Stüde ftellt
bie ©tabt her, ben reichgefchmüdten unb ard)iteltomfd)
heroorragenben Oberbau errichtet bie AuSfteßung. Ser
Slid oon bem Hauptplap ber AuSfteßung über bie
mächtige Srüde hl" jum Senfmal roirb oon rounber»
barer Schönheit unb gröper architeftonifcher SBirfung
fein, Aupr biefer breiten, ftattlic£)en unb beforatioen
Stüdenanlage roirb noch eine $uffgängerbrüde er»
riepet roerben, bie oon bem bieSfeitS bes SahneinfdjnitteS
liegenben Seil beS ©elänbeS p bem ©rljolungSparf führt.
Ser ©rholungS» unb SergnügungSparl umfaßt
runb 48,000 irr Sobenfläche unb ift oon einzigartiger
Schönheit; es bürfte nicht oiele Ausstellungen geben, bie
ein nach Sage unb gärtnerifcher AuSfchmüdung fo an»
fprechenbeS Terrain für ben SergnügungSparl aufzu»
roetfen haben, ©rop Safenpläp roecffeln mit Saum»
gruppen unb ©ehötpntagen ab, breite guffroege führen
in mannigfachen äBinbungen burch ben fdjönen Varf,
ber immer roieber malerifdhe AuSblide gewährt, balb auf
baS nahe Senfmal, balb über bie roeite $läd)e beS AuS»
fießungSgelänbeS, balb auf bie ©ilf)ouette ber ©tabt,
auS ber ber ftattlid)e Surm beS neuen SatlfaufeS mädhtig
emporroädhft. SBie reijenb roerben bie Sauten beS Sörf»

cljenS fich in bie an ben ©rljolungSparf anftopnben
weiteren Variantagen etnfehmiegen unb mit bem natür»
lidfjen Gahmen ein gefdjloffeneS naturroapeS Silb er»

geben; ber grop ©utsljof mit Ofonomie» unb ©taß»
gebäuben, baS SorfroirtShauS, bie Schule, ber Marft»
plah unb anbere börfliche Anlagen, bie fich nnt male=

rifche Sorffirclje gruppieren, an bie roieberum in ftiller
Abgefcpebenheit jroifchen Säumen unb Sufchroert ber

grtebßof fich anlehnt. Sei ber Sorfanlage ift als erfier
©eficpSpunft feftgehalten, eine SRufteranlage ju fchaffen,
bie in jebet tpinficht oorbilblich fein unb auf gadjleute
unb Saien anregenb roirfen foil.

©leich rechts oont ©ingange an ber Sfteipnhainer*
©trap roerben bie phtreidjen ©ebäube oon Silt
Seipjig errichtet, bie ben Sefuchern bie ©tabt zurzeit
ber SefreiungSfrtege oetlörpern. ®a roerben bie alten
£ore unb Sefeftigungen roieber erftehen, bie alte ißleipn=
bürg, bie UnioerfitätSfirche in ber ©eftalt, bie fie oor
ber tftenooierung hatte, unb oiele anbere alte Saulich»
leiten, ©trapn unb $öfe. Son biefem ©ingang auS

führt eine auS 200 Iräftigen, neu angepflanzten Sinben
beftehenbe Slllee in fübroeft(ic|er Sichtung oom Serroal»
tungSgebäube ber SluSfteHung auS zur §auptausftellungs=
ftrap unb biefe Ireuzenb nach bem äuprften roefilichen
Seile beS ©elänbeS. $er ber ©tabt am näd)ften liegenbe
^»aupteingang ber 3luSftellung, ber in ber fiauptfadje
repräfentatioen ffroederi bienen roirb, liegt in ber Édhfe

ber „©trap beS 18. Ottober" unb roirb mit feinen
prächtigen Vïtalbauten einen unoergleichlid) fdjönen
SurdjbKd burch öie SlusflellungSanlagen unb über bie

mächtige Srüde zum Senfmal gewähren, baS baS impo»
fante Silb in rounbetooller Harmonie abfchliep.

Ser ernfte roiffenfchaftliche ©runbdjarafter biefeS

gropn SluSftellungSunternehmenS, bie fozialen, roirtfehaft»
lidjen, technifchen ^iele, bie eS oerfolgt, geben bie ©e=

roähr, bafj bauernbe SSerte gefdjaffen roerben, bie ben

technifchen SMffenfchaften unb ber ^nbuftrie zugute fornmen.
Sie Sefudher ber SluSftellung, Fachleute unb Saien, wer»
ben zahlreiche Anregungen aus ihr fchöpfen unb ihr
SÖBiffen nach mancher Seite bereichern. Man barf alleS

in allem genommen biefeS gropügige Unternehmen eine

^ulturtat nennen, bie geeignet ift, bie Sezieljungen ber
Sulturnationen untereinanber günftig zu beeinfluffen unb
ber Menfchheit zum Segen zu gereichen.

©efcräudje im föbmeft^entf^cn

(@<htub.)

Äreuzholz. Ohne befonbere Sorfcpift hat ber
Käufer fein Seep „^reuzholz" zu oerlangen. SBirb Itreuj»
holz ober ^albholz oorgefdjrieben, fo bezieht fi^ biefe

Sorfdhrift nur auf ^ölzer bis 225 cm® Ouerfchnitt. 3ft
eine ©eite beS £>olzeS mehr als baS anberthaibfache ber
anbern ftart, fo fann ftatt Kreuzholz ^albplz geliefert
roerben.

©cf)nittflaffen. Sei gefägtem Sauholz unter»
fcheibet man brei ©chntitflaffen :

a) ©harffantigeS §olz.
b) SoHfantigeS bezro. §o(z mit üblicher SBalbfante.
c) SautantigeS ^olz-
8u a) Sei fcharffantigem $olz barf eine oereinzelt

oorfommenbe ganz leichte SCßalbfante nicht beanftanbet
roerben.

8u b) SoßfantigeS frolz ober .Çolz mit üblicher
SSBalbfante barf, je nadf ©tärfe, 3—6 cm, fchräg ge»

meffen, ^Salbfante haben.
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keramik, Kunststein, Zementwaren, Beton und Eisen-
beton, Heizanlagen, Beleuchtungsanlagen usw.; ferner
24 Unterabteilungen.

Abteilung IV: Maschinen, Werkzeuge und Geräte im
Baufach. 5 Gruppen mit 2 Unterabteilungen.

Abteilung V: Grundstücksverkehr, Auskunfts- und
Versicherungswesen, Buchhaltung usw. 5 Gruppen.

Abteilung VI: Bau-Hygiene für Wohnungen, Fabriken
und Straßen; Arbeiterschutz, Arbeiterwohlfahrt, Feuer-
schütz. 6 Gruppen.

Abteilung VII: Turn-, Spiel- und Sportwesen.
Abteilung VIII: Baustoff-Prüfung, Fachliche Vor-

führungen.

Ein wertvolles Ausstellungs- und Studienobjekt für
sich wird die auf dauernden Bestand berechnete Klein-
haussiedelung Leipzig—Marienbrunn darstellen, die
als Gartenstadt mit 85 massiven bewohnten Häusern
zirka 400 m vom Ausstellungsgelände errichtet wird.
Diese Anlage soll in gesundheitlicher, sozialer, wirtschaft-
licher, technischer und ästhetischer Beziehung mustergültig
sein.

Jedes Mittel, das Kunst und Technik zur lebendigen
Belehrung im Sinne höchster Anschaulichkeit bieten, wird
zur Anwendung gebracht werden. Vor allem wird auch
der Kinematograph in Anspruch genommen werden, der
in einer eigenen Halle den Werdegang industrieller Er-
Zeugnisse, die Entwicklung des Verkehrs, fremde Länder
und Bauten in lebendigen Bildern zeigen wird. Die
Beteiligung der Industrie verspricht einen außerordent-
lichen Umfang anzunehmen. Die Stadt Leipzig wird in
einem eigenen Pavillon die Entwicklung des städtischen
Bauwesens zur Darstellung bringen, der sächsische Staat
geht ebenfalls mit dem Gedanken um, in einem eigenen
Palast das staatliche Bauwesen vorzuführen. Mit den
ausländischen Staaten sind Verhandlungen angeknüpft,
die eine umfangreiche Beteiligung an der Ausstellung
erwarten lassen.

Das Gelände für dieses Riesenunternehmen
mit rund 400,000 m'Bodenfläche übertrifft sowohl
die Dresdener Hygiene-Ausstellung, wie die Brüsseler
Welt-Ausstellung. In der Achse der großen Repräsen-
tationsstraße der Ausstellung, die sich als Verlängerung
der von der Stadt Leipzig anzulegenden Prachtstraße
„Straße des 18. Oktober" auf das Denkmal hinzieht,
wird eine prächtige Brücke über den Bahneinschnitt der
Leipzig—Hofer-Verbindungsbahn erbaut, die für die
Dauer bestehen bleibt. Den Unterbau dieser Brücke stellt
die Stadt her, den reichgeschmückteu und architektonisch
hervorragenden Oberbau errichtet die Ausstellung. Der
Blick von dem Hauptplatze der Ausstellung über die
mächtige Brücke hin zum Denkmal wird von wunder-
barer Schönheit und größter architektonischer Wirkung
sein. Außer dieser breiten, stattlichen und dekorativen
Brückenanlage wird noch eine Fußgängerbrücke er-
richtet werden, die von dem diesseits des Bahneinschnittes
liegenden Teil des Geländes zu dem Erholungspark führt.
Der Erholungs- und Vergnügungspark umfaßt
rund 48,000 m" Bodenfläche und ist von einzigartiger
Schönheit; es dürfte nicht viele Ausstellungen geben, die
ein nach Lage und gärtnerischer Ausschmückung so an-
sprechendes Terrain für den Vergnügungspark aufzu-
weisen haben. Große Rasenplätze wechseln mit Baum-
gruppen und Gehölzanlagen ab, breite Fußwege führen
in mannigfachen Windungen durch den schönen Park,
der immer wieder malerische Ausblicke gewährt, bald auf
das nahe Denkmal, bald über die weite Fläche deS Aus-
stellungsgeländes, bald auf die Silhouette der Stadt,
aus der der stattliche Turm des neuen Rathauses mächtig
emporwächst. Wie reizend werden die Bauten des Dörf-

chens sich in die an den Erholungspark anstoßenden
weiteren Parkanlagen einschmiegen und mit dem natür-
lichen Rahmen ein geschlossenes naturwahres Bild er-
geben; der große Gutshof mit Ökonomie- und Stall-
gebäuden, das Dorfwirtshaus, die Schule, der Markt-
platz und andere dörfliche Anlagen, die sich um die male-
rische Dorfkirche gruppieren, an die wiederum in stiller
Abgeschiedenheit zwischen Bäumen und Buschwerk der

Fnedhof sich anlehnt. Bei der Dorfanlage ist als erster
Gesichtspunkt festgehalten, eine Musteranlage zu schaffen,
die in jeder Hinsicht vorbildlich sein und auf Fachleute
und Laien anregend wirken soll.

Gleich rechts vom Eingange an der Reitzenhainer-
Straße werden die zahlreichen Gebäude von Alt-
Leipzig errichtet, die den Besuchern die Stadt zurzeit
der Befreiungskriege verkörpern. Da werden die alten
Tore und Befestigungen wieder erstehen, die alte Pleißen-
bürg, die Universitätskirche in der Gestalt, die sie vor
der Renovierung hatte, und viele andere alte Baulich-
leiten, Straßen und Höfe. Von diesem Eingang aus
führt eine aus 200 kräftigen, neu angepflanzten Linden
bestehende Allee in südwestlicher Richtung vom Verwal-
tungsgebäude der Ausstellung aus zur Hauptausstellungs-
straße und diese kreuzend nach dem äußersten westlichen
Teile des Geländes. Der der Stadt am nächsten liegende
Hauptetngang der Ausstellung, der in der Hauptsache
repräsentativen Zwecken' dienen wird, liegt in der Achse
der „Straße des 18. Oktober" und wird mit seinen

prächtigen Portalbauten einen unvergleichlich schönen

Durchböck durch die Ausstellungsanlagen und über die

mächtige Brücke zum Denkmal gewähren, das das impo-
sante Bild in wundervoller Harmonie abschließt.

Der ernste wissenschaftliche Grundcharakter dieses

großen Ausstellungsunternehmens, die sozialen, wirtschaft-
lichen, technischen Ziele, die es verfolgt, geben die Ge-

währ, daß dauernde Werte geschaffen werden, die den

technischen Wissenschaften und der Industrie zugute kommen.
Die Besucher der Ausstellung. Fachleute und Laien, wer-
den zahlreiche Anregungen aus ihr schöpfen und ihr
Wissen nach mancher Seite bereichern. Man darf alles
in allem genommen dieses großzügige Unternehmen eine

Kulturtat nennen, die geeignet ist, die Beziehungen der
Kulturnationen untereinander günstig zu beeinflussen und
der Menschheit zum Segen zu gereichen.

Gebräuche im südwestdeutschen
Holzhandelsverkehr.

(Schluß.)

Kreuzholz. Ohne besondere Vorschrift hat der
Käufer kein Recht „Kreuzholz" zu verlangen. Wird Kreuz-
holz oder Halbholz vorgeschrieben, so bezieht sich diese

Vorschrift nur auf Hölzer bis 225 cm- Querschnitt. Ist
eine Seite des Holzes mehr als das anderthalbfache der
andern stark, so kann statt Kreuzholz Halbholz geliefert
werden.

Schnitt klaffen. Bei gesägtem Bauholz unter-
scheidet man drei Schnittklassen:

aj Scharfkantiges Holz.
b) Vollkantiges bezw. Holz mit üblicher Waldkante.
e) Baukantiges Holz.
Zu a) Bei scharfkantigem Holz darf eine vereinzelt

vorkommende ganz leichte Waldkante nicht beanstandet
werden.

Zu d) Vollkantiges Holz oder Holz mit üblicher
Waldkante darf, je nach Stärke, 3—6 em, schräg ge-
messen, Waldkante haben.
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3u c) ©auîantigeS |)oIz barf auf ber ganzen Sänge
©albfante haben, bocg foß jebe Seite oon ber Säge
gefireift fein.

Fretter, Sielen unb anbete Schnittware,
wie Rahmen, Satten unb burchfcgnittene ®löge tc., h«*Z®

getrennte Siemen mit aufredtjtfte^enben ^ût)re§tingen aus»

gefchloßen.
©retter unb Sielen, ©rettet unb Sielen fotten

parallel befäumt unb im aßgemeinen fcharffantig fein;
bei einem Quantum bis 20% ber gelieferten Stüdzahl
ift ©albfante zuläffig, febocf) uicEjt mehr als auf ber
Sänge unb auf ein halbe Stärfe.

©on befäumten ©rettern mirb gefjanbett :

1. Unfortierte;
2. Sortierte ©are.

Unter unfortierter ©are oerfteht man Schnitt»
material, welcgeS fo geliefert wirb, mie e§ beim Scheiben
gefunber, normaler Stammhölzer fidb) ergibt, mit AuS»

fd^Iu^ gebrochener ober angefaulter Stüde.

gür foriierte ©are finb folgenbe ©eftimmungen
mafsgebenb :

1. Steine unb Çalbreine ©are (R unb HR)
mug aftfrei ober barf mit wenigen tieinen Äften geliefert
werben, fie muff gefunb, tantig, rigfrei unb btant fein;
oereinjelte, nicht burchgegenbe, Heinere Sroctenriffe finb
ju bulben, ebenfo bis 10% wilbgewachfene Stüde.

2. ©ute ©are (G), auch I. Sorte genannt, barf
etne nicht ju groge Anzahl mägig großer, oerwachfener
Stfte haben, fie mug gefunb, tantig unb blant fein,
^ergriffe, bie nicht bis jur Oberfläche burdjgehen, fomie
©nbriffe, beten Sänge ungefähr ber ©reite ber ©retter
entfprecgen, ftnb zu bulben, ebenfo hie unb ba oorforn»
menbe Heine auëfaflenbe Age.

3. AuSfcgug ©are (A), auch II. Sorte genannt,
barf eine größere Anzahl grober, auch auSfaßenber Age
haben unb teitroeife ©albfante bis jur halben Stätte
beS ©retteS zeigen, auch müffen hartes, leicht rotftreifigeS
f)olz, fomie etwas burcfjgehenbe, nicht ju groge, gerabe»
laufenbe Stiffe gebulbet werben.

4. X ©retter, auch ^euerborb ober ©renn»
borb (X) genannt, finb bie nach AuSfortierung ber
oorbenannten Sorten übrig bteibenben, alfo ftärter ooü»
tantige, roftfledige unb fehr grobaftige ©rettet, auch
Heinere gaulfteßen finb zu bulben, bodj mug baS ©rett
ber ganzen Sänge unb ©reite nach nod) zufammenhalten.
©tarfgefaulte ober brüchige Stüde finb auSgefdgoffen.

5. Kifienbretter finb gewöhnlich auS geringerem
Rohmaterial erzeugt unb entfprechen im allgemeinen ber
Qualität oon AuSfdjugbrettern. ©in Seil etwas ge=

ringerer AuSfchug geht babei mit.
6. ©paltbreiter finb gegen Driginalfchnitt um fo

oiel bünner als ber Spaltfägefchnitt ausmacht.
Unter „unfortiert => X=frei", „unfortiert »feuerholzfrei"

ober „unfortiert brennborbfcei" oerfteht man baS fämt»
lithe, fich nach oorftegenben ©eftimmungen ergebenbe
Schnittmaterial mit Ausnahme ber X=©retter.

SHagbefiimmungen. ©erben feine anberen ©age
oereinbart, fo »ergehen ftcg für ©rettet unb Sielen fol=
genbe Abmeffungen als hanbelSüblid) :

Sänge: 4,50 m (16 gug baperifcg).
©reite: 12, 1472, 17, 19, 217s, 24, 267a unb

29 cm (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unb 12 ßoß).
Sie ©are wirb auf oorftegenbe Silage ehigefctjnitten,

im trodenen ßuftanbe barf fie 2—3 mm weniger haben:
Stätte: 12, 15, 18, 24, 30, 36 unb 48 mm (72,

/» %, 7i, 1%, 172 unb 2 3oll).
Sie ©are barf bis einfcglieglich 18 mm Stärfe

%nm, oon 24—36 mm Stätte — 172 mm unb ftärfere
— 2 mm im trodenen ßuganbe weniger haben.

Rahmen. Rahmen werben gehanbelt: 1. als gute
Rahmen; 2. als Abrahmen ober AuSfcljugrahmen.

Allgemeines, gür Rahmen gelten hinfichtlicf) beS

©efunbheitSzuftanbeS beS £>oIzeS bie für ©augolz feft=
gefegten ©eftimmungen.

©ute Rahmen bis zur Stärte oon 7 unb 9 cm
follen meift fcharffantig fein, bis zu einem Srittel ber
SieferungSmenge ift mägige ©albfante zuläffig. Stärfere
Ragmen bütfen eine je nach Stärfe oott 2—3 cm fdgräg
gemeffene ©albfante haben.

AIS Abrahmen ober AuSfcgugrahmen gelten
rote, ftarf walbfaniige, bis zu 15 % oerfchnittene, etwaS
wurmjftichige unb etwas gebrehte Rahmen; faule unb
brüchige finb auSgefdjloffen.

©erben unfortierte Rahmen gehanbelt, fo ig barunter
„fägefaltenbe" ©are oerftanben, ausgenommen finb faule
unb brüchige Stüde.

SHagbeftimmungen. AIS Abmeffungen gelten fol»
genbe Rtage:

Stärfe: 7,, 7„/„ 7«, »*/», "/« cm (»7,
74, 74, 75, 7» unb 75 3°H).

©ei Rahmen oon 7»»/» cm Stärfe finb bis 2 mm,
bei ben gärferen bis 5 mm Unterfcgiebungen biefer Silage
Zuläffig.

Satten. Satten werben gehanbelt:
1. AIS gute Satten.
2. „ Abladen.
3. „ unfortierte Satten.
4. „ Spalierlatten, ©lafonbSlatten, ©ipSlatten.

®ute Satten müffen im allgemeinen fcharffantig
fein, bis zu '20% beS Quantums fönnen ©albfante
haben, jebocl) nicht über bie flälfte ber Stärfe unb nicht
über 1 m Sänge.

A blatten bürfen walbfantig fein, eine fläche mug
auf bie ooHgänbige ©reite, aber aud) bie anbere fläche
mug gefägt fein. Sogenannte „Spteglatten" bürfen nicht
barunter fein.

Unfortierte Satten. Unter unfortierten Satten
oerfteht man gute Satten unb Ablatten, wie fie oon ber
Säge faßen.

Spalierlatten, ißlafonbSlatten ober ©ipS»
tat ten. ®iefe werben hauptfächlich in ber Stärfe oon
1724 mm gefdhnitten unb in ©ünbel oon 250 $ug rgei»
nif'ch gebünbelt. 3" einem ©ünbel bürfen fich nur Satten
gleicher Sänge begnben.

®ie Sättcgen follen gleichmägig gefdhnitten unb zu
50 % fcharffantig fein, ©ine fjtädfje mug bie oollgänbig
befägte ©reite haben. ©iS 50% bürfen ©albfante haben,
jeboä) mug bie Säge überaß gegreift haben unb überaß
auf ber anberen Seite bie halbe gläche befägt fein.

3m trodenen ßuftanbe barf ein Rtinbermag oon je
1 mm in Stärfe unb ©reite oorfommen. ®ie Sängen
gehen oon 1,50 m aufwärts; eS foß eine 2)urchfd)nittS=
länge oon 2,70 m oorganben fein.

Sßagbeftimungen. $ür Satten (auger Spalier»
latten, ißlafonbS» ober ©ipSlatten) finb folgenbe Silage
ganbelSüblicg : Stärfe: 24/48 mm.

Sänge: 4,50 m.
1 mm Scgwinbmag in ber ®ide unb bis 2 mm

in ber ©reite in trodenem Quganbe wirb gebulbet.

®urchfc£»nittene Klöge.
Qualität. @S werben unter „Ia Qualität" faubere,

gerabe gemacgfene Rlöge (Stodenben) oerftanben, welcge
nur wenige unb feine grogen Age haben. Solche Slöge,
bie nur einfeitig fauber unb auf ber anberen Seite
weniger fdgön ftnb, gehören bazu.

Sroden» unb ©tnbriffe unb mägig rote Steßen
müffen gebulbet werben. 3" einzelnen fielen oorfom»
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Zu c) Baukantiges Holz darf auf der ganzen Länge
Waldkante haben, doch soll jede Seite von der Säge
gestreift sein.

Bretter, Dielen und andere Schnittware,
wie Rahmen, Latten und durchschnittene Klötze:c., herz-
getrennte Riemen mit aufrcchtstehenden Jahresringen aus-
geschlollen.

Bretter und Dielen. Bretter und Dielen sollen
parallel besäumt und im allgemeinen scharfkantig sein;
bei einem Quantum bis 20 "st der gelieferten Stückzahl
ist Waldkante zulässig, jedoch nicht mehr als auf 'st der
Länge und aus ein halbe Stärke.

Von besäumten Brettern wird gehandelt:
1. Unsortierte;
2. Sortierte Ware.

Unter unsortierter Ware versteht man Schnitt-
material, welches so geliefert wird, wie es beim Schneiden
gesunder, normaler Stammhölzer sich ergibt, mit Aus-
schluß gebrochener oder angefaulter Stücke.

Für sortierte Ware sind folgende Bestimmungen
maßgebend:

1. Reine und Halbreine Ware (U, und I1U)
muß astfrei oder darf mit wenigen kleinen Ästen geliejert
werden, sie muß gesund, kantig, rißfrei und blank sein;
vereinzelte, nicht durchgehende, kleinere Trockenrisse sind
zu dulden, ebenso bis Id"/» wildgewachsene Stücke.

2. Gute Ware s(1), auch I. Sorte genannt, darf
eine nicht zu große Anzahl mäßig großer, verwachsener
Äste haben, sie muß gesund, kantig und blank sein.
Herzrisse, die nicht bis zur Oberfläche durchgehen, sowie
Endrisse, deren Länge ungefähr der Breite der Bretter
entsprechen, sind zu dulden, ebenso hie und da vorkom-
wende kleine ausfallende Aste.

3. Ausschuß-Ware (st), auch II. Sorte genannt,
darf eine größere Anzahl grober, auch ausfallender Aste
haben und teilweise Waldkante bis zur halben Stärke
des Brettes zeigen, auch müssen hartes, leicht rotstreifiges
Holz, sowie etwas durchgehende, nicht zu große, gerade-
laufende Risse geduldet werden.

4. X-Bretter, auch Feuerbord oder Brenn-
bord (X) genannt, sind die nach Aussortierung der
vorbenannten Sorten übrig bleibenden, also stärker voll-
kantige, rostfleckige und sehr grobastige Bretter, auch
kleinere Faulstellen sind zu dulden, doch muß das Brett
der ganzen Länge und Breite nach noch zusammenhalten.
Starkgefaulte oder brüchige Stücke sind ausgeschlossen.

5. Kistenbretter sind gewöhnlich aus geringerem
Rohmaterial erzeugt und entsprechen im allgemeinen der
Qualität von Ausschußbrettern. Ein Teil etwas ge-
ringerer Ausschuß geht dabei mit.

6. Spaltbreiter sind gegen Originalschnitt umso
viel dünner als der Spaltsägeschnitt ausmacht.

Unter „unsortiert-X-frei", „unsortiert-feuerholzfrei"
oder „unsortiert brennbordfcei" versteht man das sämt-
bche, sich nach vorstehenden Bestimmungen ergebende
Schnittmaterial mit Ausnahme der X-Bretter.

Maßbestimmungen. Werden keine anderen Maße
vereinbart, so verstehen sich für Bretter und Dielen sol-
gende Abmessungen als handelsüblich:

Länge: 4,5V m (16 Fuß bayerisch).
Breite: 12, 14'/-, 17, 19, 2l-st, 24, 26'/- und

29 em (5, 6, 7. 8. 9, 10, 11 und 12 Zoll).
Die Ware wird auf vorstehende Maße ein geschnitten,

m trockenen Zustande darf sie 2—3 mm weniger haben:
Stärke: 12, 15, 18, 24, 30. 36 und 48 mm (-st,

/--V/, V-, 1'/., IV- und 2 Zoll).
Die Ware darf bis einschließlich 18 mm Stärke —

t^mm, von 24—36 mm Stärke — 1'/- mm und stärkere
^ 2 mm im trockenen Zustande weniger haben.

Rahmen. Rahmen werden gehandelt: 1. als gute
Rahmen; 2. als Abrahmen oder Ausschußrahmen.

Allgemeines. Für Rahmen gelten hinsichtlich des
Gesundheitszustandes des Holzes die für Bauholz fest-
gesetzten Bestimmungen.

Gute Rahmen bis zur Stärke von 7 und 9 em
sollen meist scharfkantig sein, bis zu einem Drittel der
Lieferungsmenge ist mäßige Waldkante zulässig. Stärkere
Rahmen dürfen eine je nach Stärke von 2—3 em schräg
gemessene Waldkante haben.

Als Abrahmen oder Ausschußrahmen gelten
rote, stark waldkantige, bis zu 15 "st verschnittene, etwas
wurmstichige und etwas gedrehte Rahmen; faule und
brüchige sind ausgeschlossen.

Werden unsortierte Rahmen gehandelt, so ist darunter
„sägefallende" Ware verstanden, ausgenommen sind faule
und brüchige Stücke.

Maßbestimmungen. Als Abmessungen gelten fol-
gende Maße:

Stärke: 'st, V-./.. ^/»-/-. V--, "st- cm (-st,
-st, 'st, -st, 'st und -st Zoll).

Bei Rahmen von 'st./, am Stärke sind bis 2 mm,
bei den stärkeren bis 5 mm Unterschiebungen dieser Maße
zulässig.

Latten. Latten werden gehandelt:
1. Als gute Latten.
2. „ Ablatten.
3. „ unsortierte Latten.
4. „ Spalierlatten, Plafondslatten, Gipslatten.

Gute Latten müssen im allgemeinen scharfkantig
sein, bis zu 20 "st des Quantums können Waldkante
haben, jedoch nicht über die Hälfte der Stärke und nicht
über 1 m Länge.

Ablatten dürfen waldkantig sein, eine Fläche muß
auf die vollständige Breite, aber auch die andere Fläche
muß gesägt sein. Sogenannte „Spteßlatten" dürfen nicht
darunter sein.

Unsortierte Latten. Unter unsortierten Latten
versteht man gute Latten und Ablatten, wie sie von der
Säge fallen.

Spalierlatten, Plafondslatten oder Gips-
lat ten. Diese werden hauptsächlich in der Stärke von
'-/st mm geschnitten und in Bündel von 250 Fuß rhei-
nisch gebündelt. In einem Bündel dürfen sich nur Latten
gleicher Länge befinden.

Die Lättchen sollen gleichmäßig geschnitten und zu
5v°st scharfkantig sein. Eine Fläche muß die vollständig
besägte Breite haben. Bis 50 "st dürfen Waldkante haben,
jedoch muß die Säge überall gestreift haben und überall
auf der anderen Seite die halbe Fläche besägt sein.

Im trockenen Zustande darf ein Mindermaß von je
1 mm in Stärke und Breite vorkommen. Die Längen
gehen von 1,50 m aufwärts; es soll eine Durchschnitts-
länge von 2,70 m vorhanden sein.

Maßbestimungen. Für Latten (außer Spalier-
latten, Plafonds- oder Gipslatten) sind folgende Maße
handelsüblich: Stärke: 24/48 mm.

Länge: 4,50 m.
1 mm Schwindmaß in der Dicke und bis 2 mm

in der Breite in trockenem Zustande wird geduldet.

Durchschnittene Klötze.
Qualität. Es werden unter „lg Qualität" saubere,

gerade gewachsene Klötze (Stockenden) verstanden, welche
nur wenige und keine großen Aste haben. Solche Klötze,
die nur einseilig sauber und auf der anderen Seite
weniger schön sind, gehören dazu.

Trocken- und Windrisse und mäßig rote Stellen
müssen geduldet werden. In einzelnen Dielen vorkom-
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menbe forage [Riffe, ringf^ätige, rourmige, îteinere rot»
faule Stetten ober fori ft ige gelter finb buret) ÏÏRafjnachlafj
ju entfcfjäbigen. 93ei Ktot)bieten muffen färnttietje Fretter
ober SDielen mitgenommen merben, aud) bie fog. Ort»
bieten (SCnfänger), roenn fie auf ber ganjen Sänge oon
ber Säge geftretft unb minbeftenS 10 cm breit finb.
®tefeOrtëbieten ftnb auet) mitjunehmen, roenn fie fdjroäctjer
atS bie mittleren Stammbieten gefdjnitten finb.

Sis ju 107« rote „Ia" auSfefjenbe, jeboct) minber»
roertige Ktöt)e finb als „IIa" ju einem um 157o bit»

tigeren ißreiS roie „Ia"=Ktöt)e abjunetjmen.

Silase unb Sermeffung. ®ie Sängen gehen oon
4 m aufroârtê unb roerben oon 10 ju 10 cm gemeffen.
SiS 10 7o finb aud) in ber Sänge oon 3—4 m mitju»
nehmen. ®er SRinimal» ©urdjmeffer oon gefdjnittenen
Klötjen unter 30 mm Stätte beträgt 35 cm ; ber 9Jtini=

mat»2)urct)meffer für Klötje oon 30 mm unb mehr be=

trägt 40 cm.
®te Sreiteoermeffung ber Ktötje bis einfdjliefftid)

60 mm ®icfe gefct)iet)t in ber SBeife, baff jebe TDiete in
ber ÜRitte auf ber fdjmaten Seite gemeffen roirb. Sei
Stärten über 60 mm roerben bie ©ieten oermittett ge»

meffen, roobei 7* cm fatten. Sijjen bie ®ieten tlotj»
roeife, fo roirb bie leiste SDiete nur auf ber fc^maten
Seite gemeffen. Sei bem ©infdjnitt ift bie Side fo ootl»
tommen ju nehmen, bafj bas Stärtemajj in lufttrodfenem
Qufianbe oorhanben ift.

Me ben oorftetjenben Sebingungen nirfjt enifprechenben
Ktöt)e roerben als „Ha" ober MSfdjufittötse bejeictjnet.

giobclroarc.
9t It gem ein eS. Sei 9tut= unb ffeber» ober bei ge=

fatjten Srettern roirb geber ober ffatj ftetS mitgemeff en,
®ie Ouatitätsbeftimmungen bejietjen fid) nur auf bie

Oberftäctjen ber Sretter (^robetftäche).
3ft bei 9lbfct)luj3 oon fpobelbrettern eine Sreite oer»

einbart, fo müffen bis ju 15 7<> fotetjer Sretter, roetche

infolge erftmaliger, unfauberer Kantenbearbeitung nach»
bearbeitet roerben mußten, ju ihrem roirflid)en SJtafe

mitgenommen roerben.
®ie oereinbarten SQRafje müffen im attgem einen oor»

hanben fetn; 1 mm Untermaß tn ber Stätte bei 10%
ber QJlenge muff gebulbet roerben.

ffetjter, roetdje in einer befferen Sorte gebulbet roer»
ben, ftnb bei ber geringeren Sorte ftetS ertaubt, ffür
gehler, ro et et) e fich tiad) ber Serroenbuttg ber Sßare jeigen,
ift ber Sieferant nicht haftbar, auch niS)t für Sctjrotnben,
felbft bei Sieferung t'ünfttid) geiroefneter SBare.

®eutfche Çobetroare. Ouatitätsbeftimmungen.
[Reine unb halö^eine SBare. ®eutfd)e frobet»

breiter, „reine unb halbreine", müffen aftrein ober bürfen
nur mit einer mäßigen Slnjat)t fleiner, feftoerroachfener
Stfte geliefert roerben, fie müffen gefunb, tantig, rifffrei
unb blant fein, oeretnjettc tieine Strodenriffe finb ge=

bulbet.
©ute SBare (aud) I. Klaffe genannt). „©ute"

£>obetbretter bürfen eine nidt)t ju groffe Mjaf)l mäfjig
großer, oerroachfener Stfte hüben, fie müffen gefunb,
fcharffantig unb im atigemeinen blant fetn; Çerjriffe,
bie nidt)t bis jur Oberfläche burdfgehen, foroie ©nbrifje,
beren Sänge höchfienS ber Sreite beS SretteS entfprid)t,
finb ju bulben.

StuSfcbufj (auch II. Klaffe genannt). 2luS»

fchuffbretter bürfen eine größere Mjat)l grober, auch
etroaS auSfattenber Stfte haben, hie unb ba an ber 9Rüd=

feite 3Bof)ntante bis jur halben Stätte beS SretteS
jeigen, auch müffen hartes, rotfireifigeS fpetj, foroie etroaS

burchgehenbe, nicht ju groffe fperjriffe unb £>obetfet)ler
gebulbet roerben.

SRorbifcfje Dobelroare (SSBeifshotj).
Ouatitätsbeftimmungen.

Sftan unterfcheibet :

a) Unfortierte. SBare, roie fotehe im Import
geliefert roirb unb jroar je nad) ber joerfunft.

b) Srima (Ia). Sauber gehobelte Sretter mit feften
Stften unb hl« unb roieber oortommenben unbebeutenben

$arjjellen; fdjabhafte Stetten, ©inriffe unb auSfaüenbe
Stfte finb unjutäffig, oortommenbe fperjbretter finb ge=

ftattet.
c) S et'unb a (IIa). SBare, bie roegen fpobelfelfter

(j. S. ©inriffen, auSgefprungener Stfte) auSfortiert roirb;
fetner Sretter mit lofen ober groffen Stften, ^arjjetten
unb etroaS SRotftreifen geftattet.

fßitchpine unb fßitd)pine Seitenbretter
(fog. SRebpine).

fßrima (Ia) fßitdjpine. Ouatitätsbeftimmungen.
®ie Çobelfeite muff fpttntfrei, rifffrei unb rourmfrei

fein, oereinjett auftretende §arjjcüen, fparjftreifen unb
Ktcn finb jutäffig.

Slftreinheit: 1 3ott ca. 80®/o, 7s 3oH 807«;
17, 3ott ca. 70 7o; 17« Sott ca. 60«/o. Seim
SReft ftnb Stfte bis ju ca. 3 cm ®urd)meffer "jutäffig.
®ieS gilt für Sreiten oon 4—6 ^ott.

SDRa^beftimmungen. Starte ca. 21/22, 24/25, 27,

29/30 unb 35 mm; bie Sreiten roerben ftetS effettio ge=

meffen, bie Sängen oon 10 ju 10 cm; für fie ift ein

Spielraum nach a^n oon 10—20 cm (burd)fct)nitttid)
15 cm) geftattet.

fßrima (la) SRebpine.
©ine Seite frei oon dBurntftidjen unb Stiffen, ba»

gegen ^arjjetten, ^arjftreifen unb Kien jutäffig.
Stftreinheit : 1 3oü — ca. 80 7o; 7s ßolt jirta

80 7o; 174 öoü ca. 75%; 17, ca. 70 7o.

Sängenbecechnung : oon 10 ju 10 cm ; bei befonberen
Sängenaufgaben ein Spietraum oon 15—25 cm (buret)»

fctjnitttict) 20 cm) jutäffig.

Srcnntjolj alter £>otjarten.

Sefctjaff enheit.
Sctjeitholj. hierunter oerfteht man Spattftüde

oon über 14 cm ^albmeffer.
I. Klaffe: ©efunb, glatt, jiemftct) ftart, minbeftenS

20 cm unb mehr Setjnentärige ober ^atbmeffer, auS»

fchtiefflich als fltuhholj oerroenbbar.
II. Klaffe: ©efunbe, jeboch rauhe, teitroeife auch aftige

unb roeniger gutfpattige Stüde (fog. ^anbetSroare).
III. Klaffe: 2tuSfchu| auS Klaffe I unb II, emfctjtieg»

lieh Knorren unb 9tribrüchen.
93 r u g e t h 01 j ober Knüppel, hierunter oerfteht

man SRunbftücte oon 7—14 cm $>urchmeffer.
I. Klaffe: Stangenprügel, gefunb, glatt unb mögtichft

gerabe.
11. Klaffe : ülfiprügel, gefunbe, jeboch rauhe, teitroeife

aud) roeniger gutfpattige Stüde.

IReiSprügel ober [Reifer (K0h11)01j) müffen
minbeftenS 3 cm ßopfftärte haben.

Sermeffung. Sei Übernahme oor ber Serlabung
hat ber Käufer Stnfprud) auf 4 7o Übermaß (Schroinb»
ma§), roetche inbeffen bei Sermeffen beS §otjeS an ber

©mpfangSftette nidht erhoben roerben tonnen.

®teS im 9tuSjuge bie „©ebräuetje im fübroeftbewtfc^en
^oljhanbetSoerfehr" ; biefetben finb ausführlicher, roeiter»

gehenb at§ unfere „Sormen für ben f'd)roeij. ftoljbanbet."
Stßie unfere „Sormen" fo ftnb audh biefe „©ebräudh«"

grunbtegenb unb ma^gebenb für bie ©ntfdjeibe beS „/fach'

B»«M. M»e«Z. (.Meîflervlan-) Nr. 1,

mende schräge Risse, ringschälige, wurmige, kleinere rot-
saule Stellen oder sonstige Fehler sind durch Maßnachlaß
zu entschädigen. Bei Klotzdielen müssen sämtliche Bretter
oder Dielen mitgenommen werden, auch die sog. Ort-
dielen (Anfänger), wenn sie auf der ganzen Länge von
der Säge gestreift und mindestens 10 em breit sind.
Diese Ortsdielen sind auch mitzunehmen, wenn sie schwächer
als die mittleren Stammdielen geschnitten sind.

Bis zu 10»/° wie „lg." aussehende, jedoch minder-
wertige Klötze sind als „llu." zu einem um 15°/° bil-
ligeren Preis wie „Is."-Klötze abzunehmen.

Maße und Vermessung. Die Längen gehen von
4 m aufwärts und werden von 10 zu 10 em gemessen.
Bis 10»/° sind auch in der Länge von 3—4 m mitzu-
nehmen. Der Minimal-Durchmesser von geschnittenen
Klötzen unter 30 mm Stärke beträgt 35 om; der Mini-
mal-Durchmesser für Klötze von 30 mm und mehr be-

trägt 40 em.
Die Äreiteoermessung der Klötze bis einschließlich

60 mm Dicke geschieht in der Weise, daß jede Diele in
der Mitte auf der schmalen Seite gemessen wird. Bei
Stärken über 60 mm werden die Dielen vermittelt ge-
messen, wobei em fallen. Sitzen die Dielen klotz-
weise, so wird die letzte Diele nur auf der schmalen
Seite gemessen. Bei dem Einschnitt ist die Dicke so voll-
kommen zu nehmen, daß das Stärkemaß in lufttrockenem
Zustande vorhanden ist.

Alle den vorstehenden Bedingungen nicht entsprechenden
Klötze werden als „llu" oder Ausschußklötze bezeichnet.

Hovelware.

Allgemeines. Bei Nut- und Feder- oder bei ge-
falzten Brettern wird Feder oder Falz stets mitgemess en.
Die Qualitätsbestimmungen beziehen sich nur auf die

Oberflächen der Bretter (Hobelfläche).
Ist bei Abschluß von Hobelbreltern eine Breite ver-

einbart, so müssen bis zu 15»/° solcher Bretter, welche

infolge erstmaliger, unsauberer Kantenbearbeitung nach-
bearbeitet werden mußten, zu ihrem wirklichen Maße
mitgenommen werden.

Die vereinbarten Maße müssen im allgemeinen vor-
Handen sein; 1 mm Untermaß in der Stärke bei 10»/°
der Menge muß geduldet werden.

Fehler, welche in einer besseren Sorte geduldet wer-
den, sind bei der geringeren Sorte stets erlaubt. Für
Fehler, welche sich nach der Verwendung der Ware zeigen,
ist der Lieferant nicht haftbar, auch nicht für Schwinden,
selbst bei Lieferung künstlich getrockneter Ware.

Deutsche Hobelware. Qualitätsbestimmungen.
Reine und halbreine Ware. Deutsche Hobel-

breiter, „reine und halbreine", müssen astrein oder dürfen
nur mit einer mäßigen Anzahl kleiner, festverwachsener
Aste geliefert werden, sie müssen gesund, kantig, rißfrei
und blank sein, vereinzelte kleine Trockenrisse sind ge-
duldet.

Gute Ware (auch I. Klasse genannt). „Gute"
Hobelbretter dürfen eine nicht zu große Anzahl mäßig
großer, verwachsener Aste haben, sie müssen gesund,
scharskantig und im allgemeinen blank sein; Herzrisse,
die nicht bis zur Oberfläche durchgehen, sowie Endrisse,
deren Länge höchstens der Breite des Brettes entspricht,
sind zu dulden.

Ausschuß (auch II. Klasse genannt). Aus-
schußbretter dürfen eine größere Anzahl grober, auch
etwas ausfallender Äste haben, hie und da an der Rück-
seite Wohnkante bis zur halben Stärke des Brettes
zeigen, auch müssen hartes, rotstreifiges Holz, sowie etwas
durchgehende, nicht zu große Herzrisse und Hobelfehler
geduldet werden.

Nordische Hobelware (Weißholz).
Qualitätsbestimmungen.

Man unterscheidet:
a) Unsortierte. Ware, wie solche im Import

geliefert wird und zwar je nach der Herkunft.
d) Prima (In). Sauber gehobelte Bretter mit festen

Asten und hin und wieder vorkommenden unbedeutenden

Harzzellen; schadhafte Stellen, Einrisse und ausfallende
Äste sind unzulässig, vorkommende Herzbretter sind ge-

stattet.
e) Sekunda (IIu). Ware, die wegen Hobelfehler

(z.B. Einrissen, ausgesprungener Aste) aussortiert wird;
ferner Bretter mit losen oder großen Asten, Harzzellen
und etwas Rotstreifen gestattet.

Pitchpine und Pitchpine-Seitenbretter
(sog. Red pine).

Prima (tu) Pitchpine. Qualitätsbestimmungen.
Die Hobelseite muß splintfrei, rißfrei und wurmfrei

sein, vereinzelt auftretende Harzzellen, Harzstreifen und
Kien sind zulässig.

Astreinheit: Ì Zoll ca. 80°/«, V» Zoll ^80°/°;
1-/4 Zoll ^ ca. 70»/°; 1-/2 Zoll ---- ca. 60«/°. Beim
Rest sind Aste bis zu ca. 3 em Durchmesser zulässig.
Dies gilt für Breiten von 4—6 Zoll.

Maßbestimmungen. Stärke ca. 21/22, 24/25, 27,

29/30 und 35 mm; die Breiten werden stets effektiv ge-

messen, die Längen von 10 zu 10 em; für sie ist ein

Spielraum nach oben von 10—20 cm (durchschnittlich
15 em) gestattet.

Prima (In) — Redpine.
Eine Seite frei von Wurmstichen und Riffen, da-

gegen Harzzellen, Harzstreifen und Kien zulässig.

Astreinheit: 1 Zoll — ca. 80»/°; »/s Zoll — zirka

80°/°; 1V4 Zoll ca. 75»/°; 1-/2 ----- ca. 70°/°.
Längenberechnung: von 10 zu 10 em; bei besonderen

Längenaufgaben ein Spielraum von 15—25 em (durch-
schnittlich 20 em) zulässig.

Brennholz aller Holzarten.

Beschaffenheit.
Scheitholz. Hierunter versteht man Spaltstücke

von über 14 em Halbmesser.
I. Klasse: Gesund, glatt, ziemlich stark, mindestens

20 em und mehr Sehnenlänge oder Halbmesser, aus-
schließlich als Nutzholz verwendbar.

II. Klaffe: Gesunde, jedoch rauhe, teilweise auch astige
und weniger gutspaltige Stücke (sog. Handelsware).

ill. Klasse: Ausschuß aus Klasse I und II, einschließ-
lich Knorren und Anbrächen.

Prügelholz oder Knüppel. Hierunter versteht
man Rundstücke von 7—14 em Durchmesser.

I. Klasse: Stangenprügel, gesund, glatt und möglichst
gerade.

II. Klasse: Astprügel, gesunde, jedoch rauhe, teilweise
auch weniger gutspaltige Stücke.

Reisprügel oder Reiser (Kohlholz) müssen

mindestens 3 em Zopfstärke haben.

Vermessung. Bei Übernahme vor der Verladung
hat der Käufer Anspruch auf 4»/° Übermaß (Schwind-
maß), welche indessen bei Vermessen des Holzes an der

Empfangsstelle nicht erhoben werden können.

Dies im Auszuge die „Gebräuche im südwestdeutschen
Holzhandelsverkehr" ; dieselben sind ausführlicher, weiter-
gehend als unsere „Normen für den schweiz. Holzhandel."

Wie unsere „Normen" so sind auch diese „Gebräuche"
grundlegend und maßgebend für die Entscheide des „Fach-
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fc^iebëgeric^teâ ber golzbranhe beS BereinS oon golz»
intereffenten ©übwefibeutfhlanbS", luelct) letzteres wir tn
9tr. 11 beS „£>oIz" oeröffentlicht haben.

ÎCiinftlic^eê ^ols utt6 plaftifcl?e
Zllaffcn aU5 Sctgefpänen.

@d)on fett langet 3d* werben bie in ben oerfhie»
benen Qnbuftrien unb ©ewerben reichlich als 3lbfaü
oorhanbenen ©ägefpäne ju plaftifdjen Staffen für 2Ib=

güffe unb 2Xbbr£tcfe oerwenbet unb bie Stethoben p
beren gerfteHung haben fid) fo oerootllommnet, baff
bermalen iprobutte geliefert werben, bie aden 2lnforbe=
rungen noli unb ganz entfprectjen.

Stan t)at audi) oerfud)t, auS ©ägefpänen Fretter unb
Bohlen, halfen unb ähnliches berpftetten, boc^ baben
biefe Berfuclje niemals bie Berechtigung etneS ©rfolgeS
gehabt, weil bie jerriffenen golzfafem felbft unter 3ln=

wenbung norjuglicbfter Binbemittel niemals mebr bie

geftigîeit unb ©laftizität bet natürlichen golzftücfe be»

fitzen tonnen unb weil jebeS Binbemittel bie ©ägefpäne
nur p einer harten, feften, nie aber bem durchbiegen

p unterwerfenben Staffe nereinigen l'ann.
@S ift unbentbar, auS ©ägefpänen jemals ein bem

natürlichen $olj gleichtommenbeS îprobuît berpftcllen,
unb berartige Berfud)e foHen hier, all oollfommen auS»

fid)tSloS, niä)t weiter beljanbelt werben.
der ©ebante, baS Çolj burçh ^unfiprobutte, foge»

nannteS Äunftbolj, p erfetjen, ift ein fdfjon fehr alter
unb fcheint in ©ijina unb $apan feinen Urfprung p
haben. Bon bort bat ftd) bie ©rfinbung bereits im
oorigen ^afwhunbert nach ©uropa oerbreitet unb nament»
lid) in ©nglanb Slnwenbung gefunben, wo fchon im
3abre 1772 ein patent auf gerfietlung foltfjer Staffen
genommen würbe. 3ah©eihe Éngaben finb gemacht
roorben über bie Bereitung fold)er iïunftholzmaffen, bie

pm deil febr ooneinanber abweichen.
die ältefte Stetbobe foil bie fein, fein oerteilte

^flanptifafern, ißapierbrei, Salt unb 9îeiSmel)l p mengen.
Später würben Berbefferungen eingeführt unb foil in
Birmingham eine gabrif beftanben haben, bie folcheS
Sunftbolj bereitete unb barauS bie mannigfadbften ©egen»
ftänbe berftellte. die Staffe berfelben war hauptsächlich
ein ißapierbrei oon galbftoff, ber burch 3ufähe oon
Seimauflöfung, Sreibe, don unb Seinöl $orm= unb ßnet»
barfeit erlangte unb fpäter burch SluStrodnen febr hart
unb an ber Suft baltbar werben foil, die ©teinpappe
foil p Beverungen oon ißlafonbS, «Spiegeln, Bilber»
rahmen unb ähnlichem oerwenbet werben. Shnlidj if*
bie fogenannte fpolpuffmaffe ; eS werben htep ©ägefpäne
ober anbere fein oerteilte ißflanzenfafern, 31 bfälle oon
£>aaren, ganf, burch beftimmte Stengen oon Seimlöfung,
©iroeijj, Sautfchuf, fßech unb derpentin form» unb tuet»
bar gemacht. Sadf biefem Berfafjren foil in ißariS baS
fogenannte „Simili bois" bereitet werben, beffen man
fic| bort mit gutem ©rfolge pm Stachabmen oon Bilb»
bauerarbeiten bebienen foK. Stach einem Berfahren baS

patenjiert würbe, pm tinfertigen oon lädierten SBaren,
deetiften unb anbrem wirb galbftoff 'mit ^apterabfall,
harter ©eife unb 2Itaun 'gemengt, bie Staffe geprefjt unb
mit Seinöl gefättigt, unter ©rbitpn getrodnet.

3m allgemeinen laffen fich folc^c Staffen erzeugen,
inbem man feinere unb gröbere ©ägefpäne mit einem
paffenben Binbemittel mifdjt unb bann in enifpredEjenbe
formen je nach Befdbaffenbeit ber Staffe eingießt, ein»
brüdt ober unter febr wecbfelnbem drud einpre|t. die
fo bergefiellten ißrobulte tonnen als Beverungen aller

3lrt, an ©teile ber oerhältniSmäfjig teueren Schnitzarbeit,
namenllicb für Sahnten, Lüftchen unb rerfhiebene SuruS»
gegenftänbe bienen. 3lud) in ber Bürftenfabritation finbet
biefeS lîunftbolj Slnwenbung. die Borften werben in
bie noch meidje Staffe eingebettet, welche bann mit einer
burcl)löd)erten platte bebedt wirb, um ben Borften»
büfcheln ben durchgang p gefiatten. Unter bem nun
angewenbeten drud bilben fid) Bürften au§ einem ein»

iigen ©tüd oon größerer dauerhaftigteit unb 2Bohlfeil»
beit, als bie nach ber bisher üblichen Stetbobe erzeugten.

die erfien tünftlidben ©ölpr beftanben auS einer
Stifdjung oon ©ägefpänen, Seim unb befonberen ©erb»
ftofflöfungen, ober auS ©ägefpänen, derpentin, jparj ufw.

©in franjöfifcheS patent erzeugt fûnftficfjeê §olj auS
©ägefpänen unb Blutalbumin unter 2lnwenbung oon
drud unb Söärme. ©ägefpäne, inSbefonbere oon ißali»
fanberbolj, werben als feines ißulüer mit Blut unb
SSaffoï oermifdjt, getränft unb bei 50—60° C getrodnet.
Stit biefem ißuloer werben ©tablformen gefüllt unb
burçh träflige bpbraulifdbe ißreffen bie Staffen etngebrüdt.
©leicbpitig wirb bie gorm mittels ©aSflamme auf eine
beftimmte demperatur erwärmt unb fonftant erhalten,
dabei erleibet Blut eine 9lrt ©chmelpng (bei 170 bis
200° C) unb baS ©anje bilbet eine flüffige, fchwärjlicbe
Staffe, ähnlich bem Stfpbalt. das Befultat ift eine harte,
bolprtige Staffe, welche fi<h wie §olj bearbeiten, fägen,
leimen, polieren, lädieren unb oergolben lägt. 9luS ber
Staffe gergeftetlte ©egenftänbe îamen mitunter als ©cif»
farin in ben ganbel.

Sadh einer anberen Stetbobe oerwenbet man golj»
jeug ber ißapierfabriten mit Seimlöfung imprägniert, ge=
pre^t unb getrodnet; bie Staffe ift feft unb wirb burch
mehrere Slnftriche mit bidem bmfkm Seinölfirnis oor
ber ©inmirhmg ber Säffe gefchügt.

9tbnlid) ift ber fogenannte goljmarmor auS ©äge»
fpänen feiner harter jjöljer, auS ©Ifenbein unb anberen
Slbfaüftoffen, oft mit ginpmifchung oon garben, mit
Binbemittel, SöafferglaS, Seim ufw. p einer feften Staffe
gemacht, auS ber bann gourniere gefchnitten werben, bie
bem Sßerfen unb Steifjen nicht unterliegen, die Staffe
nimmt oortreffliche ißolitur an, welche fie bem fchönften
Starmor ähnlich macht.

Stit bein Samen ©imiliboiS bezeichnet man eine
ßompofition auS ein drittel ©ägefpänen, ein drittel
pboSpborfaurem $alf unb ein drittel gatlartigen ober
harzigen ©toffen, welche zum Sacbmobeüieren oon ©fulp»
turen bient.

jjn jüngfter 3^it hat man namentlich foldje Objeîte
auS ©ägefpänemaffen burch treffen h^0efteüt, weihe
Zur Berzlerung oon difhierarbeiten jeber 2lrt bienen,
wie z- B. dürauffä^e, ffonfolen, ©äulenfapitäle, Sluffä^e
an Stöbelftüden, dür» unb Saftetifüllungen, für Ber»
Zierungen aller 3lrt, fwlzbilbmerfe, wie foldje an Stöbein,
dapifferie» unb ©alanteriewaren oerwenbet werben, fowie
für 3iiumerî>eïoration.

die ißrobutte finb berart oeroolllommnet worben,
bafj fie für billigere Stöbel, für Sßanb» unb ißlafonb»
oerfleibungen ufw. golzfhnihereien zu er fetzen »ermögen
unb haben fid) namentlich jene galbreliefartigen dar»
fteüungen Bahn gebrohen, weihe nod) mit einem bünnen
^ournierblatt überzogen finb, woburh ecfjte Schnitzereien
täuf'henb nahgeahmt werben.

die an Kunftholzmaffen geftellten ülnforberungett finb:
1. Stöglihft holzähnliheS ïïuSfehen unb im fpezififcfjen

©ewiht bem Saturholz nahelommenb.
2. 3n ber SBärme unb an feuchten Orten bürfen fie

nidjt werfen (oetziegen), hiureihenb elaftifh, babei
aber fo feft fein, bafj bie Tanten fih nicht allzu
leiht abfiofjen. g r •p r f 7 M Ii
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schiedsgerichtes der Holzbranche des Vereins von Holz-
interessenten Südwestdeutschlands", welch letzteres wir in
Nr. 11 des „Holz" veröffentlicht haben.

Aünstliches Holz und plastische
Massen aus Sägespänen.

Schon seit langer Zeit werden die in den verschie-
denen Industrien und Gewerben reichlich als Abfall
vorhandenen Sägespäne zu plastischen Massen für Ab-
güsse und Abdrücke verwendet und die Methoden zu
deren Herstellung haben sich so vervollkommnet, daß
dermalen Produkte geliefert werden, die allen Anforde-
rungen voll und ganz entsprechen.

Man hat auch versucht, aus Sägespänen Bretter und
Bohlen, Balken und ähnliches herzustellen, doch haben
diese Versuche niemals die Berechtigung eines Erfolges
gehabt, weil die zerrissenen Holzfasern selbst unter An-
wendung vorzüglichster Bindemittel niemals mehr die

Festigkeit und Elastizität der natürlichen Holzstücke be-

sitzen können und weil jedes Bindemittel die Sägespäne
nur zu einer harten, festen, nie aber dem Durchbiegen
zu unterwerfenden Masse vereinigen kann.

Es ist undenkbar, aus Sägespänen jemals ein dem
natürlichen Holz gleichkommendes Produkt herzustellen,
und derartige Versuche sollen hier, als vollkommen aus-
sichtslos, nicht weiter behandelt werden.

Der Gedanke, das Holz durch Kunstprodukte, söge-
nanntes Kunstholz, zu ersetzen, ist ein schon sehr alter
und scheint in China und Japan seinen Ursprung zu
haben. Von dort hat sich die Erfindung bereits im
vorigen Jahrhundert nach Europa verbreitet und nament-
lich in England Anwendung gefunden, wo schon im
Jahre 1772 ein Patent auf Herstellung solcher Massen
genommen wurde. Zahlreiche Angaben sind gemacht
worden über die Bereitung solcher Kunstholzmassen, die

zum Teil sehr voneinander abweichen.
Die älteste Methode soll die sein, fein verteilte

Pflanzenfasern, Papierbrei, Kalk und Reismehl zu mengen.
Später wurden Verbesserungen eingeführt und soll in
Birmingham eine Fabrik bestanden haben, die solches
Kunstholz bereitete und daraus die mannigfachsten Gegen-
stände herstellte. Die Masse derselben war hauptsächlich
ein Papierbrei von Halbstoff, der durch Zusätze von
Leimauflösung, Kreide, Ton und Leinöl Form- und Knet-
barkeit erlangte und später durch Austrocknen sehr hart
und an der Luft haltbar werden soll. Die Steinpappe
soll zu Verzierungen von Plafonds, Spiegeln, Bilder-
rahmen und ähnlichem verwendet werden. Ähnlich ist
die sogenannte Holzgußmasse; es werden hiezu Sägespäne
oder andere fein verteilte Pflanzenfasern, Abfälle von
Haaren, Hanf, durch bestimmte Mengen von Leimlösung,
Eiweiß, Kautschuk, Pech und Terpentin form- und knet-
bar gemacht. Nach diesem Verfahren soll in Paris das
sogenannte „Simili bois" bereitet werden, dessen man
sich dort mit gutem Erfolge zum Nachahmen von Bild-
hauerarbeiten bedienen soll. Nach einem Verfahren das
patechiert wurde, zum Anfertigen von lackierten Waren,
Teekisten und andrem wird Halbstoff mit Papierabfall,
harter Seife und Alaun 'gemengt, die Masse gepreßt und
mit Leinöl gesättigt, unter Erhitzen getrocknet.

Im allgemeinen lassen sich solche Massen erzeugen,
indem man feinere und gröbere Sägespäne mit einem
passenden Bindemittel mischt und dann in entsprechende
Formen je nach Beschaffenheit der Masse eingießt, ein-
drückt oder unter sehr wechselndem Druck einpreßt. Die
so hergestellten Produkte können als Verzierungen aller

Art, an Stelle der verhältnismäßig teueren Schnitzarbeit,
namentlich für Rahmen, Kästchen und verschiedene Luxus-
gegenstände dienen. Auch in der Bürstenfabrikation findet
dieses Kunstholz Anwendung. Die Borsten werden in
die noch weiche Masse eingebettet, welche dann mit einer
durchlöcherten Platte bedeckt wird, um den Borsten-
büscheln den Durchgang zu gestatten. Unter dem nun
angewendeten Druck bilden sich Bürsten aus einem ein-
zigen Stück von größerer Dauerhaftigkeit und Wohlfeil-
heit, als die nach der bisher üblichen Methode erzeugten.

Die ersten künstlichen Hölzer bestanden aus einer
Mischung von Sägespänen, Leim und besonderen Gerb-
stofflösungen, oder aus Sägespänen, Terpentin, Harz usw.

Ein französisches Patent erzeugt künstliches Holz aus
Sägespänen und Blutalbumin unter Anwendung von
Druck und Wärme. Sägespäne, insbesondere von Pali-
sanderholz, werden als feines Pulver mit Blut und
Wasser vermischt, getränkt und bei 50—60° li getrocknet.
Mit diesem Pulver werden Stahlformen gefüllt und
durch kräftige hydraulische Pressen die Massen eingedrückt.
Gleichzeitig wird die Form mittels Gasflamme auf eine
bestimmte Temperatur erwärmt und konstant erhalten.
Dabei erleidet Blut eine Art Schmelzung (bei 170 bis
200° 6) und das Ganze bildet eine flüssige, schwärzliche
Masse, ähnlich dem Asphalt. Das Resultat ist eine harte,
holzartige Masse, welche sich wie Holz bearbeiten, sägen,
leimen, polieren, lackieren und vergolden läßt. Aus der
Masse hergestellte Gegenstände kamen mitunter als Seif-
farm in den Handel.

Nach einer anderen Methode verwendet man Holz-
zeug der Papierfabriken mit Leimlösung imprägniert, ge-
preßt und getrocknet; die Masse ist fest und wird durch
mehrere Anstriche mit dickem heißem Leinölfirnis vor
der Einwirkung der Nässe geschützt.

Ahnlich ist der sogenannte Holzmarmor aus Säge-
spänen feiner harter Hölzer, aus Elfenbein und anderen
Abfallstoffen, oft mit Hinzumischung von Farben, mit
Bindemittel, Wasserglas, Leim usw. zu einer festen Masse
gemacht, aus der dann Fourniere geschnitten werden, die
dem Werfen und Reißen nicht unterliegen. Die Masse
nimmt vortreffliche Politur an, welche sie dem schönsten
Marmor ähnlich macht.

Mit dem Namen Similibois bezeichnet man eine
Komposition aus ein Drittel Sägespänen, ein Drittel
phosphorsaurem Kalk und ein Drittel gallartigen oder
harzigen Stoffen, welche zum Nachmodellieren von Skulp-
turen dient.

In jüngster Zeit hat man namentlich solche Objekte
aus Sägespänemassen durch Pressen hergestellt, welche
zur Verzierung von Tischlerarbeiten jeder Art dienen,
wie z. B. Türaufsätze, Konsolen, Säulenkapitäle, Aufsätze
an Möbelstücken, Tür- und Kastenfüllungen, für Ver-
zierungen aller Art, Holzbiidwerke, wie solche an Möbeln,
Tapisserie- und Galanteriewaren verwendet werden, sowie
für Zimmerdekoration. '

Die Produkte sind derart vervollkommnet worden,
daß sie für billigere Möbel, für Wand- und Plafond-
Verkleidungen usw. Holzschnitzereien zu ersetzen vermögen
und haben sich namentlich jene halbreliefartigen Dar-
stellungen Bahn gebrochen, welche noch mit einem dünnen
Fournierblatt überzogen sind, wodurch echte Schnitzereien
täuschend nachgeahmt werden.

Die an Kunstholzmassen gestellten Anforderungen sind:
1. Möglichst holzähnliches Aussehen und im spezifischen

Gewicht dem Naturholz nahekommend.
2. In der Wärme und an feuchten Orten dürfen sie

nicht werfen (verziehen), hinreichend elastisch, dabei
aber so fest sein, daß die Kanten sich nicht allzu
leicht abstoßen.
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